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1 Ermittlung und Bewertung der zu erwartenden Eingriffe 

 
Zum Bebauungsplan Nr. 39 „Gewerbegebiet Nord Teil B“, 2. Änderung und Erweiterung, in 
der Gemeinde Farchant werden nachfolgend die Eingriffe ermittelt und der entsprechende 
Ausgleich festgelegt. 
 
 

1.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

 
Nach § 1a BauGB ist für notwendige Eingriffe in Natur und Landschaft die naturschutzrecht-
liche Eingriffsregelung anzuwenden. Eine Ausgleichsbilanzierung ist daher erforderlich. 
 
Eine Zuordnung entsprechender Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen, die Berech-
nung der Ausgleichsflächen sowie die Festlegung der Ausgleichsmaßnahmen erfolgen auf 
Basis der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung „Bauen im Einklang mit Natur und Land-
schaft“ (2003, ergänzte Fassung) des Staatsministeriums für Landesentwicklung und Um-
weltfragen (StMLU). 
 
Auf gemeindlichen Wunsch soll die Eingriffsbilanzierung nach der Bayerischen Kompensati-
onsverordnung (BayKompV) durchgeführt werden. Deshalb erfolgt die Bewertung des Aus-
gangszustandes und der Ausgleichsflächen nach Wertpunkten (WP).  
 

1.2 Berechnung des Ausgleichsbedarfs  

 
Die Flächen des Planungsgebietes lassen sich gemäß Ortsbegehung am 24.05.2019 dem 
Biotop- / Nutzungstyp A11 „intensiv bewirtschaftete Äcker ohne oder mit stark verarmter Se-
getalvegetation“ zuordnen (vgl. Biotopwertliste zur Anwendung der BayKomV). Bei der fest-
gesetzten Baugrenze, die eine Fläche von ca. 6.400 m² umfasst, und einer festgesetzten 
höchstzulässigen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 können bis zu 2.560 m² vollständig ver-
siegelt werden.  
 
Tabelle 1: Kompensationsbedarf und –umfang nach der bayerischen Kompensationsverord-
nung (BayKompV) durch Eingriff  
 

Biotop-Typ Wertpunk-
te (WP) 

nach Bay-
KompV 

Vor-
be-
las-
tung 

Beein-
trächti-
gungs-
faktor1 

Fläche in m² Kompensationsbedarf 
in Wertpunkten*) 

A111 
Intensiv bewirtschaftete 
Äcker 

2 - 1,0 2.560 m² 5.120  

    Summe 5.120 

 
1 Versiegelung (Gebäude, befestigte Flächen, Bankette, Mittelstreifen etc.) 
*)  Multiplikationsergebnis: (WP - Vorbelastung) x Beeinträchtigungsfaktor x Fläche = 

WP Kompensationsbedarf 
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2 Ausgleichsmaßnahmen 

 
Entsprechend der Ermittlung des Ausgleichsbedarfs nach der Bayerischen Kompensations-
verordnung (BayKompV) entsteht ein Ausgleichserfordernis von 5.120 Wertpunkte.  
 
Die Ausgleichsflächen werden im Zuge des weiteren Bauleitplanverfahrens konkretisiert.  
 

3 Fazit 

 
Im Sinne des § 14 BNatSchG sowie Art. 6 BayNatSchG werden Veränderungen der Gestalt 
oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das 
Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können, als Eingriffe bezeichnet.  
 
Durch die Eingriffe im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 39 „Gewerbegebiet 
Nord Teil B“ ergibt sich ein Ausgleichsbedarf von 5.120 Wertpunkten.  
 
Die Ausgleichsflächen werden im Zuge des weiteren Bauleitplanverfahrens konkretisiert.  
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